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Gegenstand und Gang der Untersuchung 

Im Herbst 1996 trat das Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und Beseiti
gung von Abfällen und mit ihm das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 
sowie verschiedene Änderungen weiterer Gesetze in Kraft. Bei der Erarbeitung 
und auch noch im Zeitpunkt der Verabschiedung des neuen Abfallrechts sah 
sich der Gesetzgeber mit einer unverändert angespannten Situation in der Ab
fallentsorgung, dem vielbeschworenen "Entsorgungsnotstand" konfrontiert. t 
Dem Abfallaufkommen stehe, so die Bundesregierung, eine weder quantitativ 
noch qualitativ ausreichende Entsorgungskapazität gegenüber.2 Mitursächlich 
fiir den Entsorgungsnotstand sei die noch immer unzureichende Nutzung der 
Möglichkeiten zur Verwertung von Abfällen und des Einsatzes abfallarmer 
Verfahren, was u. a. auf das Fehlen klarer gesetzlicher Vorgaben fiir diesen Be
reich zurückzufiihren sei.3 Als einen wesentlichen Beitrag zur Lösung der be
stehenden Probleme hob die Bundesrelierung die Förderung einer umweltver
träglichen Kreislaufwirtschaft hervor. Die Notwendigkeit einer Beseitigung 
von Abfällen müsse durch die vorrangige Vermeidung und Verwertung von 
Abfällen soweit wie möglich vermieden werden. S 

Noch vor Inkrafttreten des neuen Abfallrechts hatte sich die Entsorgungsla
ge jedoch deutlich verändert.6 Die gegenwärtige Diskussion wird bestimmt 
durch zurückgehende Abfallmengen 7 und Überkapazitäten im Bereich der Ab
fallbeseitigung. Nicht ausgelastete Deponien und Müllverbrennungsanlagen8 

fiihren zu einem regelrechten Wettbewerb der Betreiber um Abfälle.9 Ein 

I V gl. die Begründung zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung, BT -Drs. 12/5672, 
S. 31; ferner die Beschlußempfehlung des Umweltausschusses, BT -Drs. 12/7240, S. 1. 

2 BT-Drs. 12/5672, S. 1. 
3 BT-Drs. 12/5672, S. 31. 
4 BT-Drs. 12/5672, S. 31. 
s BT-Drs. 12/5672, S. 1 f. 
6 Brandt, in: BrandtlRuchaylWeidemann, KrW-/AbfG, Syst I Rn. 9. 
1 Das Gesamtabfallaufkommen sank von 1990 bis 1993 um 19%, SRU, Umweltgut

achten 1996, Tz. 377. 
8 Nach einer Umfrage des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungswirtschaft 

waren 1994 Deponien und MV A nur noch zu 60 bis 70% ausgelastet, SRU, Jahresgut
achten 1996, BT-Drs. 13/4108, Tz. 382. 

9 Vgl. die Eröffnungsansprache von Hoppe beim Symposium des Freiherr-vom
Stein-Instituts am 14.6.1996, in: HoppelBauerlFaber/Schink (Hrsg.), Auswirkungen des 
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Grund fiir diese Entwicklung ist sicherlich darin zu sehen, daß seit einigen Jah
ren die Bemühungen um eine stärkere Vermeidung und Verwertung von Abfäl
len Früchte tragen. IO Insbesondere haben sich die Gewichte zwischen den Ent
sorgungsaltemativen Beseitigung und Verwertung zugunsten der letzteren ver
schoben. 11 

Trotz dieser gegenwärtigen Entspannung der Situation im Bereich der Ab
fallbeseitigung warnt der Rat von Sachverständigen fiir Umweltfragen in sei
nem Jahresgutachten 1996 ausdrücklich davor, die Bemühungen um eine Ent
lastung des Beseitigungsbereichs 12 abzuschwächen. 13 Die Auswirkungen des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes auf die Entsorgungssituation ließen 
sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen,14 insbesondere stün
de nicht zuletzt auf grund der Veränderungen der europäischen und nationalen 
Abfallnomenklatur nur eine unzureichende Datenbasis zur Verfiigung.15 Die 
vorrangige Vermeidung und Verwertung von Abfällen ist nach wie vor gebo
ten. Zugleich weist die gegenwärtige Entspannung der Situation im Bereich der 
Abfallbeseitigung auf die gestiegene Bedeutung der Abfallvermeidung und 
-verwertung und damit auch derjenigen gesetzlichen Regelungen hin, die Ver
meidung und Verwertung steuern. Eine solche Steuerung ist notwendig, da 
auch eine Verwertung, wenngleich unter dem Gesichtspunkt der Ressourcen
schonung gegenüber einer Beseitigung grundsätzlich vorzugswürdig, keines
wegs per se umweltunschädlich ist. Gleiches gilt in gewissem Umfang auch fiir 
die Vermeidung. Zudem wird angesichts der gestiegenen Verwertungsquoten 
die Befiirchtung geäußert, es handele sich um "Scheinverwertungen", die teils 
auf niedrigem innovativem Niveau stattfänden und die Einführung hochwerti
ger Maßnahmen zur Vermeidung und Verwertung erschweren oder verhindern 
würden, teils ökologisch fragwürdiger seien als die Beseitigung, die materiell 
und formell strengen Reglementierungen unterläge. 16 Auch dies unterstreicht 
die Bedeutung der gesetzlichen Vorgaben fiir das "Ob" und "Wie" der Vermei
dung und Verwertung von Abfällen. 

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes auf die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ
ger, S. 3. 

\0 Vgl. auch SRU, Umweltgutachten 1994, Tz. 517. 
11 Dazu bereits SRU, Umweltgutachten 1994, Tz. 513; speziell rur den Bereich der 

Produktionsspezifischen Abflille vgl. auch den Entwurf des LAGA-Arbeitspapier vom 
7.3.1996, Ziff. O. 

12 Der Umweltrat spricht zwar von Entsorgung. Aus dem Hinweis auf "Verbren
nungsanlagen und Deponien" ergibt sich aber, daß hiermit vor allem die Beseitigung 
von Abfallen gemeint ist; vgl. BT-DRs. 13/4108, Tz. 382 ff., 414. 

13 SRU, Umwe1tgutachten 1996, BT-Drs. 13/4108, Tz. 414. 
14 BT-Drs. 13/4108, Tz. 414. 
15 BT-Drs. 13/4108, Tz. 376, 385. 
16 Entwurf des LAGA-Arbeitspapier vom 7.3.1996, Ziff. O. 
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Mit seiner Zielsetzung, Vermeidung und Verwertung von Abfallen zu för
dern, wendet sich das Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung 
von Abfallen weniger an den privaten Endverbraucher. Wie ein Blick auf § 13 
KrW-/AbfG zeigt, bleibt es für ihn auch nach Inkrafttreten der Abfallrechtsno
velle im wesentlichen bei der Pflicht, seine Abfalle den Entsorgungsträgern zu 
überlassen. Adressat der wichtigsten Neuerungen gegenüber dem Abfallgesetz 
von 1986 sind vielmehr in erster Linie die industriellen und gewerblichen Ab
fallerzeuger. 17 Die als Ausdruck des Verursacherprinzips 18 eingeführten Grund
pflichten des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (§§ 5, 11 KrW-/AbfG), 
die zu einer Verlagerung der Entsorgungsverantwortung weg von den öffentli
chen Entsorgungsträgern hin zu den Erzeugern führen, sowie die damit verbun
denen neuen Möglichkeiten der Organisation der Entsorgung (§§ 17, 18 KrW-/ 
AbfG) haben nur für die Abfallerzeuger aus der Wirtschaft Bedeutung. Auch 
die Erweiterung des Abfallbegriffs mit dem Ziel, Reststoffe und sog. Wirt
schaftsgüter in das Abfallregime einzubeziehen, ist in erster Linie für Industrie 
und Gewerbe bedeutsam. 

Industrie und Gewerbe sollen, so die Zielsetzung des Gesetzgebers, angehal
ten werden, verstärkt "vom Abfall her zu denken". 19 Hierbei sind nach der ge
setzgeberischen Konzeption zwei Bereiche zu unterscheiden: Produkt- und 
Produktionsverantwortung.2o Die Produktverantwortung bestimmt sich nach 
Maßgabe der §§ 22 ff. KrW-/AbfG und beinhaltet neben Anforderungen an die 
Gestaltung der gezielt hergestellten Erzeugnisse die Einführung von Rücknah
me- und Rückgabesystemen. Unter Produktionsverantwortung ist demgegen
über die Schaffung abfallarmer Produktionsverfahren sowie die Verwertung bei 
der Produktion angefallener Abfalle zu verstehen. Der Vermeidung und Ver
wertung von Abfallen aus der Produktion kommt abfallwirtschaftlich eine ganz 
erhebliche Bedeutung zu, sowohl wegen der in diesem Bereich anfallenden Ab
fallmengen (1993: 77 Mio. t Produktionsabfalle im Vergleich zu 43 Mio. t 
Hausmüll)21 als auch mit Blick auf die besondere Gefahrlichkeit der sog. Son
derabfälle, die in größeren Mengen fast ausschließlich in der industriellen und 
gewerblichen Produktion anfallen.22 

Produktions abfalle stellen damit einen Hauptanwendungsfall des neuen Ab
fallrechts dar. Die Produktionsverantwortung ist indes nicht allein im Kreis-

17 Vgl. auch die Begründung zum Regierungsentwurf, BT-Drs. 12/5672, S. 2. 
18 Vgl. BT-Drs. 12/5672, S. 1,32. 
19 Vgl. die Begründung zum Regierungsentwurf, BT-Drs. 12/5672, S. 2; Petersen, 

Das abfallpolitische Konzept des KrW-/AbfD, S. 53. 
20 Diese Unterscheidung triffi bereits die Begründung zum Regierungsentwurf, BT

Drs. 12/5672, S. 2. 
21 SRU, Umweltgutachten 1996, BT-Drs. 13/4108, Abbildung 2.17, S. 161. 
22 Sutter, Sonderabfälle, S. 9. 

2 Locher 
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